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Cantons aus der Nationalcassa. Denn wie sollen wir -

diese bey unserm gänzlichen Mangel cm Cantonsgükern
bestreiken Oder soll mV dieß Gute mit allen unsern

Hofnungen wieder in der Geburt erstikt werden? So
etwas spricht von selbst, und Ihr sverdct unsern Wunsch

mit alten Euren Kräften vortragen und unterstützen."

„Und was sollen wir lang von der Nothwendigkeit
sagen die jezt so kostspielige und weitschweifige Rechts-

pflege zu verbessern und unser gutes Volk in seinem

wichtigsten Anliegen zu befriedigen? Unter der Last

eines solchen Tarifs müssen die Partheyen im Recht

erliegen. Das ganze Volk ruft Euch zu: helfet! mW

Ihr werdet Euch eine Bürgerkrone erwerben.

Endlich was alles krönt und in sich faßt, äusser»

wir noch zum Beschlusse unsern Wunsch für bie Ein-
heir. Nur diese kann uns retten. Ohne sie bleiben wir
immer unter dem Sclavenjoch der Unmündigkeit. Wozu

auch dieser Rükschritl? Wozu die Vermischung der

Einheit und des Föderalist»? Sie ist unnatürlich,
unvereinbar wie die Principien desGuten und Bösen.—
Wollet Ihr Euch den Dank der Mitt» und Nachwelt
erwerben O! so führet uns nicht in das alte Chaos

jurük! Gebt es nicht zu! Schreitet fort auf dem or-
getretenen Pfade der Einheit, Untheilbarkeit, Freyheit.
Gleichheit der Rechte, Unabhängigkeit, Selbstständig«

keit. Sonst seyd Ihr verlohren und wir mit Euch.

Gruß und Bruderliebe.

Glarus, 20. August rgvo.

Vollziehungsrath.
Beschluß vom 28. August.

Der Vollzichungsrath —Erwägend, daß das Blatt,
welches unter dem Namen : helvetische Zeitung
erscheint, und dessen Herausgabe der Vollzichungsrath
besonders begünstigte, indem er auf seine Unkosten hin,

dessen Versendung an die öffentlichen Beamten verord-

»et halte, keineswegs der Erwartung der Regierung

entspricht, weil dasselbe statt sich durch Mäßigung feiner

Grundsätze, durch genaue Darstellung der Thatsachen,

durch Unparlheylichkeit und Richtigkeit der aufstellen,

den Bemerkungen vor andern Blättern zu unterschei»

den, in seinen Angaben eben so unbedachtfam, als in

seinen Beurtheilungen ist;
Erwägend insbesondere, daß die Art und Weife, mit

welcher dasselbe die Operationen zur künftigen Orga-
nisalion der Cantone vorträgt, wenig geeignet ist,

den Geist der Mäßigung und des Zutrauens, der die

bevorstehenden Arbeiten beseelen soll, zu befördern;
Erwägend, daß in den gegenwärtigen Umstände»

es besondere Pflicht der ersten Autoritäten ist, allem
demjenigen vorzukommen, was aufdie Gemüther schlim.
men Eindruk machen könnte, und daß schon bey ^rü-

Hern Anläßen strenge Maßnahmen gegen andere Zci«
tungsblätter genommen worden sind,

beschließt:
1. Das Blatt welches in Bern gedrukt wird, und

unter dem Namen helvetische Zeitung
erscheint, ist unterdrükt.

2. Der Minister der Justiz und Polizey ist mit der

Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses bcanf.

tragt, welcher in die öffentlichen Blätteren gcrükt
werden soll.

Folgen die Unterschriften,

Gesetzgebender Rath, z l. Juli.
Fortsetzung.

(Vorgeschlagene Botschaft der Civ. Gcsezq. Com.
an den Vollz Rath, das gegen die Gemeinde
Chironico gefällte Urtheil betreffend.)

B. Vollz. Räthe! Der gesetzgeb. Rath übersendet

Ihnen hier die Bittschrift der Gemeinden Faido und

Chigiogna C. Bellenz vom 2g. Juni igoi samt beytie»

gen Aclenstücken, worinn sich dieselben gegen einen Vollz.
Beschluß vom zo. Ienver i8->i beschweren, and ladet
Sie ein, dem gesttzg. Rath darüber Bericht zu ertheilen.

Folgendes Gutachten der Unterrichtscommißion wird
in Berathung genommen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath giebt Ihnen in
seiner Botschaft vom i. d. Nachricht über die fruchtlo.
sen Versuche, die Trennung Höchstettens von Seebcrg
C. Bern, durch gütliche Ausgleichung zu berichtigen,
wozu Sie denselben in Ihrer Botschaft vom 2. Horn.
1801 einladeten. Es ergiebt sich aus den beygelegten
Acten, daß in drey verschiedncnn.'.len die Abgeordnete
dieser Gemeinden samt jenen von Koppigen Zusammen,
künste hielten, bey welchen dieselben aber immer unvcr»
richtclcr Sache auseinander gierigen. Seeberg nämlich
spricht das Schul- und Armengut ausschließlich für sich

an wenn eine Trennung statt finden soll; Höchstelle»
hingegen fodert mit der Trennung zugleich den ihm
daran betreffenden Antheil heraus, auf welchen dasselbe

am Ende, wenn jene nicht anders erhalten werden sollte,

gleichwohl Verzicht leisten wollte. Ihre Cvmmißioa ist



— sog -»

darüber in zwey verschleime Meynungen getheilt; die

eme trägt darauf an, die Trennung zu verweigern,

und daher den Decrctsvorschlag vom -8- Dec. 1800

Mm Dccret zu erheben; die andere Meynung hingegen

destcht darin», daß die Trennung der Gemeinde Höch-

Keilen Seeberger Antheils, zwar bewilliget, aber der

Schul- Kirchen- und Armen-Fond bey Sceberg bleiben,

und der Gemeinde Hochstellen nichts davon herausgege-

den werden soll, welche Bedingung um so noihwendi.

ger wäre, ais sonst die Gemeinden Iuylen und Loh

ebenfalls steh m diesen Sachen von Secberg trennen,

und ihren Antheil heransfodern würden, wodurch am

End das Schut- und Armengut von Seeberg so sehr

'geschmälert werden müßte', daß für Schulen und

Sinne dort nimmer gesorget wäre. Indem wir
u»S über unsere frühere über diesen Gegenstand.am >?.

Dec. 1800 und 29. Iraner «80« abgelegte Gutachten

Hennen, so überlassen wir es Ihnen B. G- nach Ihrer
Weisheit zu prüfen, welchem von diesen zwey Anträgen

Sie den Vorzug geben zu müssen dafür halten. In
jedem Fall kann es Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgehen,

daß das Benehmen beyder Parteyen in dieser Sache

vermuihen läßt, daß persönliche Nüksichten und Abuci.

gung auch das Ihrige beytragen, diese Trennimg zn

fordern, welche lczrere, wenn jene einst aufhören foil-

ten, ans manchen Gründen von beyden Theilen gar

tucht bereuet werden köunce.

Nach dem Antrage der Mehrheit der Commission

wird hierauf der Decretsvorschiag zum Décrété erhoben.

(St dass S.
Folgender Decrctsvorschlag wird in Beralhung und

hierauf angenommen:
Der g-ssctzgcb. Rath — Aus die Bittschrift des zu

Orbe im Caat. Leman angesessenen B- Ariaud Taliichet,

gebiwlig von Genf, und nach angehörtem Berichte

seiner Constitutionscomrmßton;

In Erwägung, daß der Bittsteller schon vor dem

Decret vom 8. Jenner iZe-st aile Bedinge, welche die

Constitution zu Erlangung des helvetischen Bürgerrechts

sodert, erfüllt hatte;

Ja Erwägung der von dem Bittsteller vorgewiesenen

günstige» Zeugnisse; beschließt:
Dem zu Orbe angestssenen Bürger Theodor Arlaud

Taliichet soll das helvetische Bürgerrecht ertheilt

seyn, unter der Bedingung, daß derselbe inner

Jahresfrist, vom Tage des gegenwärtigen Décréts

an zu rechnen, sich das Ortsbürgerrccht in einer

G 'uumdc Hclpeticns erwerbe«

Die Petitionen.Commißion berichtet über nachfolgen,
de Gegenstände:

1. B- Keller, Dicthelm und Mithaste vo» Weinfes.
ben, C. Thurgau, beschweren sich sowohl bey der Gc-
sttzgebung als der Vollziehung, über einen von der Muniz.
Jllerth auf ihre der Pctenten zu beziehende Grundzinse
gelegten Arrest und schlicssen auf dessen Aufhebung.
Wird an die Vollziehung gewiesen.

2. B. David Geiger von Neßiau, Distr. Neu St.
Johann, C. Linth, ließ nach einem von dem obern
Gerichtshof caßirten kantonsgcrichtlicben Urlheil den

Tag zur frischen Beurtheilung des Rechtshandels utn
einen Tag zu spät bey dem Suppleantcngericht deS

Cantons einschreiben, und wird aus diesem Grund als
seiner Rcvisionswohlthat verlustig, abgewiesen. Nun
begehrt der B. Geiger kestàrio in intezrum, unter
der authentischen Bescheinigung, daß das Gesetz, auf
welches sich das AdweisungSnrthcil gründet, im Distrikt
Neu St. Johann niemals publicirt worden sey, folglich
für die dortigen Bürger keine rechtliche Verbindlichkeit
haben könne. Wird an die Cwilcommißion gewiesen.

z. Der Vice-Präsident der Wahlversammlung des

Distr. Mels stellt vor, die Wahlversammlung des Dist.
Mcls habe den B Verwalter Bleeß ju Mnri zum Mit.
gsticd der Cantonstagsatzung des Cant. Glarus erwählt.
Dieser Bürget scye den n. Febr. 1772 geboren und
hade mithin das zoste Jahr Alters, wie es das Gesetz

vorschreibe, erreicht; jezt habe der Bezirksstalthal,
ter eine neue Wahlversammlung zusammenberufen, aus
dem Grund, B. Bleeß habe das zoste Jahr Alters nicht
zurükgelegt und mithin seye seine Wahl ungültig,
es habe aber die Wahlversammlung zu keiner andern
Wahl schreiten wollen, bis der gcsetzgeb. Rath über
den Sinn, des Gesetzes entschieden habe.

Die Pet. Commission, welcher der Ausdruk des Ge.
setzcs unzweydcutig so zu erklären scheint, wie ihn die

Wahlversammlung erklärt, trägt darauf an, die Peti-
tion an die Vollziehung zu übermachen, mit dem Auf-
trag, den Statthalter des Distr. Mcls zurechtzuweisen.

Dieser Antrag wird angenommen.

4. Eine Anzeige und Bitte de. Munizip. Fahrwangen
C. Argau und ihres Secretärs als öffentlichen Nokar-i,

wegen verweigernder Fertigung der Käufe und Täusche

von verschiedenen Landkäufern daselbst und der daherigen

Eekanntniß des Distriktsgerichls Lcnzburg, wird an die

Civilgesttzaeb. Commission gewiesen.

CagUoni erhält für 4 Wochen Urlaub.
D-e Fortsetzung folgt!)
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